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CTS EVENTIM Aktiengesellschaft
München
Wertpapierkennnummer 547 030
ISIN: DE 0005470306

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen
und Aktionäre zur

ordentlichen
Hauptversammlung

unserer Gesellschaft ein,
die stattfindet

am Donnerstag, den 15.05.2008,
ab 10:00 Uhr,

im Park Hotel Bremen,
Im Bürgerpark,
in 28209 Bremen.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des vom Aufsichtsrat gebilligten
Konzernabschlusses und des Lageberichts für die Gesellschaft und den Kon-
zern jeweils zum 31. Dezember 2007, des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2007 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands nach
§ 120 Abs. 3 S. 2 AktG zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB im
Lagebericht

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2007 in
Höhe von € 38.536.936, bestehend aus dem Jahresüberschuss 2007 in Höhe von
€ 18.484.431 und dem Gewinnvortrag aus 2006 in Höhe von € 20.052.505 (nach Abzug
der Ausschüttung für 2006 im Geschäftsjahr 2007 und der im Geschäftsjahr 2007 ge-
bildeten Rücklage für eigene Anteile in Höhe von € 57.638) wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 0,49
je Stückaktie ISIN DE 0005470306 auf
24.000.000 Stückaktien für das Geschäftsjahr 2007 € 11.760.000

Gewinnvortrag € 26.776.936

Bilanzgewinn € 38.536.936

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr
2007
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für ihre Tätig-
keit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2007
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre
Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft AG, Osnabrück, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft und für deren Konzern
für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen.

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Begebung von Options- und/
oder Wandelschuldverschreibungen und Schaffung bedingten Kapitals
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgendes zu beschließen:

6.1 Ermächtigung

Ermächtigungszeitraum; Nennbetrag; Laufzeit; Aktienzahl; Bedingungen

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
14. Mai 2013 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Options- und/
oder Wandelschuldverschreibungen (nachfolgend zusammen auch „Schuldver-
schreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu Euro 275.000.000 mit einer
Laufzeit von längstens 20 Jahren zu begeben und den Inhabern von Options-
schuldverschreibungen Optionsrechte bzw. den Inhabern von Wandelschuldver-
schreibungen Wandlungsrechte auf bis zu 11.000.000 neue, auf den Inhaber lau-
tende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
von bis zu Euro 11.000.000 nach näherer Maßgabe der Options- bzw. Wandelan-
leihebedingungen (nachfolgend jeweils auch „Bedingungen“) zu gewähren. Die
Bedingungen können vorsehen, dass die Inhaber der Wandelschuldverschreibun-
gen nach Wahl der Gesellschaft zur Wandlung in Aktien der Gesellschaft ver-
pflichtet sind; sie können in diesem Fall ferner vorsehen, dass die Verpflichtung
zur Wandlung schon vor der Fälligkeit der Wandelschuldverschreibung bestehen
soll, wenn der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats erklärt, dass die vor-
zeitige Wandlung zur Abwendung eines unmittelbaren schweren Schadens der
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Gesellschaft oder zur Vermeidung einer erheblichen Verschlechterung eines öf-
fentlichen Credit Rating der Gesellschaft durch eine anerkannte Ratingagentur
erforderlich ist („vorzeitiges Wandlungsverlangen“). Die Bedingungen können
ferner vorsehen, dass im Falle der Optionsrechtsausübung bzw. Wandlung den
Options- bzw. Wandlungsberechtigten nach Wahl der Gesellschaft nicht auf den
Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft gewährt werden, sondern deren
Gegenwert in Geld an sie zu bezahlen ist; dieser hat sich für diesen Fall je Aktie,
die sonst an die Berechtigten auszuzahlen wäre, auf den volumengewichteten
durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt
am Main während der letzten zehn Börsenhandelstage vor Erklärung der Wand-
lung zu belaufen (sog. cash settlement option). Die Bedingungen können auch
vorsehen, dass im Falle der Optionsrechtsausübung bzw. Wandlung eigene Akti-
en der Gesellschaft gewährt werden können.

Die Schuldverschreibungen können – unter Begrenzung auf den entsprechenden
Euro-Gegenwert – außer in Euro auch in der gesetzlichen Währung eines
OECD-Landes begeben werden. Sie können auch durch eine unmittelbare oder
mittelbare Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft ausgegeben werden; in ei-
nem solchen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats die Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den Inha-
bern Options- bzw. Wandlungsrechte auf neue, auf den Inhaber lautende Stück-
aktien der Gesellschaft zu gewähren.

Options-/Wandlungspreis

Im Fall der Begebung von Optionsschuldverschreibungen und von solchen Wan-
delschuldverschreibungen, für die die maßgeblichen Bedingungen keine Wand-
lungspflicht vorsehen, entspricht der Options- oder Wandlungspreis entweder (i)
für den Fall eines Bezugsrechtsausschlusses 130% des volumengewichteten
Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main
in dem Zeitraum zwischen dem Beginn der institutionellen Platzierung (Book-
building) und der Festsetzung des Ausgabebetrags der Schuldverschreibungen
oder (ii) für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts 130% des volumen-
gewichteten Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frank-
furt am Main in dem Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist bis zum Vortag der
Bekanntmachung der endgültigen Konditionen gemäß § 186 Abs. 2 S. 2 AktG
(einschließlich). Der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktie der Ge-
sellschaft während des maßgeblichen Referenzzeitraums wird nachfolgend als
„Referenzkurs“ bezeichnet.

Im Fall der Begebung von Wandelschuldverschreibungen, für die die maßgebli-
chen Bedingungen eine Wandlungspflicht vorsehen, entspricht der Wandlungs-
preis, sofern die Gesellschaft die Wandlungspflicht geltend macht, folgendem Be-
trag:

– 100% des Referenzkurses, falls der arithmetische Mittelwert der Schluss-
kurse der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem entspre-
chenden Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main
an den 20 Börsenhandelstagen endend mit dem dritten Handelstag vor dem
Tag der Geltendmachung des Wandlungsrechts oder der Wandlungspflicht
(„Wandlungstag“) geringer als der oder gleich dem Referenzkurs ist;

– 125% des Referenzkurses, falls der arithmetische Mittelwert der Schluss-
kurse der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem entspre-
chenden Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main
an den 20 Börsen-handelstagen endend mit dem dritten Handelstag vor
dem Wandlungstag größer als oder gleich 125% des Referenzkurses ist;

– dem arithmetischen Mittelwert der Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft
im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der
Wertpapierbörse in Frankfurt am Main an den 20 Börsenhandelstagen en-
dend mit dem dritten Handelstag vor dem Wandlungstag, falls dieser Wert
größer als der Re-ferenzkurs und kleiner als 125% des Referenzkurses ist.

Im Fall eines vorzeitigen Wandlungsverlangens der Gesellschaft beträgt der
Wandlungspreis ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen in jedem Fall
100% des Referenzkurses.

Macht der Inhaber der Wandelschuldverschreibung vor Eintritt der Wandlungs-
pflicht von einem bestehenden Wandlungsrecht Gebrauch, so beträgt der Wand-
lungspreis 125% des Referenzkurses.

Die Bedingungen können einen geeigneten Verwässerungsschutz vorsehen.

Bezugsrecht; Bezugsrechtsausschluss

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibun-
gen zu. Die Schuldverschreibungen sollen von einer Bank oder einem Banken-
konsortium mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum
Bezug anzubieten.

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, sofern der Ausgabepreis den nach
anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Markt-
wert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermäch-
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tigung zum Bezugsrechtsausschluss gilt nur insoweit, als auf die zur Bedienung
der Wandlungs- und Optionsrechte bzw. Erfüllung der Wandlungspflicht ausge-
gebenen bzw. auszugebenden Aktien insgesamt ein anteiliger Betrag des Grund-
kapitals von nicht mehr als Euro  2.400.000 und insgesamt nicht mehr als 10%
des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung entfällt. Auf
diesen Höchstbetrag für einen Bezugsrechtsausschluss ist der anteilige Betrag
am Grundkapital von Aktien anzurechnen, die seit dem 15. Mai 2008 während der
Laufzeit dieser Ermächtigung bei Ausnutzung genehmigten Kapitals ausgegeben
werden, soweit das Bezugsrecht der Aktionäre entsprechend § 186 Abs. 3 S. 4
AktG ausgeschlossen wird. Des Weiteren ist der anteilige Betrag am Grundkapi-
tal von eigenen Aktien anzurechnen, die die Gesellschaft auf der Grundlage einer
Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben und seit dem 15. Mai
2008 während der Laufzeit dieser Ermächtigung an Dritte gegen Barzahlung unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre entsprechend § 186 Abs. 3 S. 4 AktG
veräußert hat.

Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.

Zudem ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-
zugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den Inha-
bern von Options- oder Wandlungsrechten bzw. Inhabern von mit Wandlungs-
pflichten ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wand-
lungsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflichten zustehen würde.

Weitere Bedingungen

Im Übrigen wird der Vorstand ermächtigt, unter Beachtung der in dieser Ermäch-
tigung festgelegten Grundsätze die weiteren Einzelheiten hinsichtlich Ausgabe
und Ausstattung der Schuldverschreibungen und deren Bedingungen festzusetzen
bzw. diese im Einvernehmen mit den Organen der begebenden unmittelbaren
oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft festzulegen.

          6.2 Bedingte Kapitalerhöhung

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu Euro 11.000.000 durch Ausga-
be von bis zu 11.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Ge-
winnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2008). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von
Aktien an die Inhaber von Options- und Wandelschuldverschreibungen, die ge-
mäß vorstehender Ermächtigung bis zum 14. Mai 2013 von der Gesellschaft
oder durch eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligungsgesellschaft der Gesell-
schaft begeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem gemäß Zif-
fer 6.1 jeweils festzulegenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die bedingte Kapi-
talerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Options- oder Wandlungs-
rechten aus den Schuldverschreibungen Gebrauch gemacht wird oder Wand-
lungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und die Gesell-
schaft ihrer Verpflichtung zur Gewährung von Aktien nicht in der Weise nach-
kommt, dass sie auf den Inhaber der Schuldverschreibung eigene Aktien über-
trägt. Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung
der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

          6.3 Satzungsänderung

§ 3 Ziffer VII der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro 11.000.000 durch Ausgabe
von bis zu 11.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinn-
berechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2008). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Ak-
tien an die Inhaber von Options- und Wandelschuldverschreibungen, die gemäß
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Mai 2008 bis zum
14. Mai 2013 von der Gesellschaft oder durch eine unmittelbare oder mittelbare
Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft be-geben werden. Die Ausgabe der
neuen Aktien erfolgt zu dem nach den Vorgaben der Ermächtigung jeweils festzu-
legenden Ausgabebetrag. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzu-
führen, wie von Options- oder Wandlungsrechten aus den Schuld-verschreibun-
gen Gebrauch gemacht wird oder Wandlungspflichten aus solchen Schuldver-
schreibungen erfüllt werden und soweit die Gesellschaft ihrer Verpflichtung zur
Gewährung von Aktien nicht in der Weise nachkommt, dass sie auf den Inhaber
der Schuldverschreibung eigene Aktien überträgt. Der Vorstand ist ermächtigt,
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung fest-
zusetzen.“

Hinweis:
(1) Die Ermächtigung und die Satzungsänderung ersetzen die von der Hauptver-

sammlung am 27. August 2001 gefassten und durch die Kapitalerhöhung von
23. August 2005 modifizierten Beschlüsse, die aufgrund der gesetzlichen Befri-
stung auf maximal fünf Jahre inzwischen ausgelaufen sind.

(2) Im Zusammenhang mit den vorstehenden Ermächtigungsbeschlüssen hat der
Vorstand gemäß § 221 Abs. 4 S. 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG einen
schriftlichen Bericht über die vorgeschlagene Ermächtigung zum Ausschluss des
Bezugsrechts erstattet, der am Ende dieser Einberufung abgedruckt ist.
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7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung
eigener Aktien
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

7.1 Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, bis zum
14.11.2009 (einschließlich) eigene Aktien in einem Umfang von bis zu 10% des
bestehenden Grundkapitals über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre
der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots außer zum Zwecke des
Handels mit eigenen Aktien zu erwerben. Die aufgrund dieser Ermächtigung er-
worbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien der Gesellschaft,
welche die Gesellschaft bereits erworben hat, noch besitzt oder ihr nach den
§§ 71 a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 10 % des Grundkapitals
der Gesellschaft übersteigen.

Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von der Gesellschaft ge-
zahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den an dem Börsenhan-
delstag, an dem die Verpflichtung zum Erwerb begründet wird, durch die Eröff-
nungsauktion ermittelten Kurs der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt
am Main um nicht mehr als 10% überschreiten und um nicht mehr als 10% un-
terschreiten.

Erfolgt der Erwerb der Aktien über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre
der Gesellschaft, dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebote-
nen Kaufpreisspanne je Aktie (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten) den Schluss-
kurs der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren
Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main im arithmeti-
schen Mittel der letzten fünf Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung der Ab-
sicht zur Abgabe des öffentlichen Angebots um nicht mehr als 10% überschreiten
und um nicht mehr als 10% unterschreiten. Das Volumen des Angebots kann be-
grenzt werden. Sofern die gesamte Zeichnung des Angebotes dieses Volumen
überschreitet, muss die Annahme in Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien
erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück
angedienter Aktien je Aktionär kann in den Angebotsbedingungen vorgesehen
werden.

Die Ermächtigung zum Erwerb kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder
mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke im Rahmen der oben ge-
nannten Beschränkung ausgeübt werden.

7.2 Der Vorstand wird ermächtigt, ohne dass es eines weiteren Hauptversamm-
lungsbeschlusses bedarf, die erworbenen eigenen Aktien nicht nur über die Börse
oder durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre, sondern unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre auch

(i) mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Sacheinlagen, zum Beispiel beim
Erwerb eines Unternehmens oder einer Beteiligung an einem Unternehmen
bzw. bei einem Unternehmenszusammenschluss, an Dritte auszugeben,
sofern der Erwerb der Sacheinlage im wohlverstandenen Interesse der Ge-
sellschaft liegt und sofern der für eine eigene Aktie von Dritten zu erbrin-
gende Gegenwert nicht unangemessen niedrig ist (§ 255 Abs. 2 AktG ana-
log); oder

(ii) mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bareinlagen an Dritte auszuge-
ben, um die Aktien der Gesellschaft an ausländischen Börsen einzuführen,
an denen die Aktien der Gesellschaft bisher nicht zum Handel zugelassen
sind; oder

(iii) mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bareinlagen an Dritte zu veräu-
ßern; oder

(iv) mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Erfüllung von Options- oder Wand-
lungsrechten bzw. Wandlungspflichten aus durch die Gesellschaft oder eine
unmittelbare oder mittelbare Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft aus-
gegebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen zu verwenden.

Der Preis je Aktie darf bei einer Veräußerung gegen Barzahlung gemäß
Ziff. 7.2 (iii) den Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft gleicher Gattung und
Ausstattung im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an
der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main im arithmetischen Mittel an den fünf
der Begründung der Verpflichtung zur Veräußerung der Aktien vorhergehenden
Börsenhandelstagen um nicht mehr als 5% unterschreiten.

Die Ermächtigung zur Veräußerung der erworbenen Aktien gegen Barzahlung
gemäß Ziff. 7.2 (iii) ist auf insgesamt höchstens 10% des im Zeitpunkt der Be-
gründung der Verpflichtung zur Veräußerung der eigenen Aktien vorhandenen
Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt; auf die Höchstgrenze von 10% des
Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf
neue Aktien der Gesellschaft entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächti-
gung im Rahmen einer Kapitalerhöhung (auch aufgrund genehmigten Kapitals)
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach § 186 Abs. 3 S. 4 AktG
oder zur Bedienung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungs-
pflichten aus durch die Gesellschaft oder eine unmittelbare oder mittelbare Betei-
ligungsgesellschaft der Gesellschaft ausgegebenen Options- oder Wandelschuld-
verschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre entsprechend
§ 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegebenen werden.
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Die Ermächtigung zur Veräußerung auch außerhalb der Börse kann ganz oder in
Teilen, einmalig oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam ausgenutzt werden.

7.3 Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die erworbenen eigenen Aktien ohne weite-
ren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Der Vorstand ist in diesem Fall
ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung anzupassen.

7.4 Die Rechte der Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 1
bis 6 AktG bleiben unberührt.

7.5 Die Ermächtigung tritt an die Stelle der von der Hauptversammlung der CTS
Eventim AG vom 08.06.2007 beschlossenen Ermächtigung zum Erwerb eigener
Aktien, die mit Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben ist.

Hinweis:
(1) Die Ermächtigung entspricht im Wesentlichen der dem Vorstand zuletzt am

08.06.2007 von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung, die gesetzlich auf
18 Monate befristet sein musste und daher nur noch bis zum 07.12.2008 gilt, und
die nun vorsorglich vor Ablauf der Befristung erneuert werden soll.

(2) Im Zusammenhang mit den vorstehenden Ermächtigungsbeschlüssen hat der
Vorstand gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG einen
schriftlichen Bericht über die vorgeschlagene Ermächtigung zum Ausschluss des
Bezugsrechts erstattet, der am Ende dieser Einberufung abgedruckt ist.

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6

Zu Punkt 6 der Tagesordnung (Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Begebung von
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und Schaffung bedingten Kapitals) gibt der
Vorstand gemäß § 221 Abs. 4 S. 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG folgenden Bericht über
die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts und den Ausgabebetrag bei der Ausgabe
von Options- und Wandelschuldverschreibungen:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 14. Mai 2013 zur Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen (nachfolgend zusammen auch „Schuldverschreibungen“) im Ge-
samtnennbetrag von bis zu Euro 275.000.000 mit einer Laufzeit von längstens 20 Jahren zu
ermächtigen und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Options- bzw.
Wandlungsrechte auf neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem
anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu Euro 275.000.000 nach näherer
Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen zu gewähren (nachfolgend jeweils
auch „Bedingungen“). Die Bedingungen können für Inhaber von Wandelschuldverschreibun-
gen auch eine Wandlungspflicht vorsehen. Bei Schuldverschreibungen, die ein Options-
bzw. Wandlungsrecht gewähren, können die Bedingungen zur Erhöhung der Flexibilität vor-
sehen, dass die Gesellschaft einem Options- bzw. Wandlungsberechtigten nicht Aktien der
Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in Geld zahlt. Des Weiteren können die Be-
dingungen die Gewährung eigener statt neuer Aktien an die Inhaber von Schuldverschreibun-
gen vorsehen.

Die Schuldverschreibungen sollen in Euro oder in der gesetzlichen Währung eines OECD-
Landes begeben werden. Die Möglichkeit der Begebung in einer Fremdwährung soll es der
Gesellschaft erleichtern, die Anleihen auch auf den internationalen Kapitalmärkten zu plat-
zieren. Die Ermächtigung ermöglicht es der Gesellschaft zudem, die Schuldverschreibun-
gen selbst oder über ihre unmittelbare oder mittelbare Beteiligungsgesellschaft zu platzie-
ren.

Zweck des Beschlusses zu Tagesordnungspunkt 6 ist es, der CTS EVENTIM AG zusätzli-
che Möglichkeiten der Fremdkapitalaufnahme zu erschließen. Der wesentliche Vorteil von
Schuldverschreibungen gegenüber herkömmlichen Methoden der Fremdfinanzierung liegt
darin, dass sie aufgrund des mit ihnen verbundenen Bezugsrechts auf Aktien der Gesell-
schaft mit einem relativ günstigen Zinssatz begeben werden können.

Für Schuldverschreibungen, die ein Options- oder Wandlungsrecht gewähren oder eine
Wandlungspflicht bestimmen, sind in der Ermächtigung die genauen Errechnungsgrundla-
gen für den Options- bzw. für den Wandlungspreis angegeben. Anknüpfungspunkt ist hierbei
jeweils der Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft im zeitlichen Zusammenhang mit der
Platzierung der Schuldverschreibung. Bei Schuldverschreibungen, die eine Wandlungs-
pflicht bestimmen, kann unter den in der Ermächtigung näher bestimmten Voraussetzungen
auch der Börsenkurs zum Zeitpunkt der Wandlung maßgeblich sein.

Die Schuldverschreibungen sind den Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten. Der
Vorstand soll jedoch vorsorglich ermächtigt werden, das Bezugsrecht mit Zustimmung des
Aufsichtsrats in bestimmten Fällen auszuschließen:

Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht
der Aktionäre insoweit auszuschließen, als Options- oder Wandlungsrechte auf Aktien der
CTS EVENTIM AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von nicht mehr als
10 % des Grundkapitals begeben werden. Bei Ausnutzen dieses Betrages ist auch ein Aus-
schluss des Bezugsrechts gemäß bzw. entsprechend § 186 Abs. 3 S. 4 AktG aufgrund der
Ausnutzung genehmigten Kapitals und eine etwaige Veräußerung eigener Aktien der CTS
EVENTIM AG zu berücksichtigen, so dass die Grenze von 10 % des Grundkapitals insge-
samt nicht überschritten wird. Ein Ausschluss des Bezugsrechts gewährleistet unter ver-
schiedenen Aspekten günstigere Konditionen und einen höheren Emissionserlös, als diese
bei Einräumung des Bezugsrechts erreichbar sind. Insbesondere kann der Ausgabepreis
sehr zeitnah zur Platzierung festgesetzt werden, womit sich aus Sicht der Zeichner das Ri-
siko einer Kursänderung reduziert und ein entsprechender Abschlag vom Ausgabepreis
nicht eingeräumt werden muss. Auch ist eine Platzierung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts in der Dokumentation weniger aufwendig und damit kostengünstiger. Um den wirt-
schaftlichen Nachteil für die von dem Bezugsrecht ausgenommenen Aktionäre möglichst
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auszuschließen, sieht die Ermächtigung vor, dass der Ausgabepreis den nach anerkannten
finanzmathematischen Methoden ermittelten Wert der Options- bzw. Wandelschuldver-
schreibungen nicht wesentlich unterschreiten darf.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge
vom Bezugsrecht auszunehmen, damit ein glattes Bezugsverhältnis dargestellt werden kann
und die Abwicklung des Bezugsrechts erleichtert wird.

Weiter ist der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten von Inhabern von zuvor schon bege-
benen Schuldverschreibungen vorgesehen, damit im Fall einer wiederholten Ausnutzung der
Ermächtigung der Options- oder Wandlungspreis bei entsprechend gestalteten Bedingungen
nicht ermäßigt werden muss.

Zur Absicherung der Options- bzw. Wandlungsrechte ist es nach Auffassung des Vorstands
zweckmäßig, ein neues bedingtes Kapital mit einem Nominalbetrag in Höhe von Euro 
11.000.000 zu schaffen, nachdem das bislang aufgrund des Hauptversammlungsbeschlus-
ses aus dem Jahr 2001 in § 3 Ziffer VII der Satzung enthaltene bedingte Kapital von Euro
7.000.000 aufgrund des Ablaufs der Fünfjahresfrist inzwischen nicht mehr nutzbar ist.

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7

Zu Punkt 7 der Tagesordnung (Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und
zur Verwendung eigener Aktien) weist der Vorstand darauf hin, dass es sich insoweit um die
aufgrund der gesetzlich vorgegebenen Befristung anstehende Erneuerung der bestehenden,
bis zum 07.12.2008 geltenden Ermächtigung handelt, und gibt gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
i.V.m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG folgenden Bericht über die Gründe für den Ausschluss des Be-
zugsrechts bei Veräußerung eigener Aktien:

Nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG kann der Vorstand einer Gesellschaft für einen Zeitraum von
bis zu 18 Monaten ermächtigt werden, eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben, soweit
die erworbenen eigenen Aktien einen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von
10% des Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen. Das Aktiengesetz sieht für die
Wiederveräußerung erworbener eigener Aktien den Verkauf über die Börse oder eine Aus-
gabe mit Bezugsrecht der Aktionäre vor. Das Aktiengesetz lässt es aber auch zu, dass die
Hauptversammlung (i) eine andere Form der Veräußerung beschließt (beispielsweise eine
Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien außerhalb der Börse an Nichtaktionäre) und
(ii) den Vorstand ermächtigt, die erworbenen eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversam-
mlungsbeschluss einzuziehen.

Im Einklang mit der gesetzlichen Regelung wird vorgeschlagen, den Vorstand der CTS
EVENTIM AG zu einem Rückkauf von Aktien der CTS EVENTIM AG zu ermächtigen. Da-
bei dürfen die im Rahmen dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen
Aktien der CTS EVENTIM AG, welche sie bereits erworben hat und noch besitzt, nicht mehr
als 10% des derzeitigen Grundkapitals (dies entspricht 2.400.000 Aktien) der CTS
EVENTIM AG ausmachen. Neben dem Erwerb über die Börse soll die CTS EVENTIM AG
auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein Tenderverfahren (öffentliche Auffor-
derung, der CTS EVENTIM AG Aktien zum Kauf anzubieten) zu erwerben. Bei dieser Vari-
ante kann jeder verkaufswillige Aktionär der CTS EVENTIM AG entscheiden, wie viele Akti-
en und – bei Festlegung einer Preisspanne – zu welchem Preis er diese der CTS EVENTIM
AG anbieten möchte. Übersteigt die zum festgesetzten Preis angebotene Menge die von der
CTS EVENTIM AG nachgefragte Anzahl an Aktien, so muss eine Zuteilung der Annahme
der Verkaufsangebote erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme
kleiner Angebote oder kleiner Teile von Angeboten bis zu maximal 100 Stück Aktien vorzu-
sehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwer-
benden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung
zu erleichtern.

Darüber hinaus wird vorgeschlagen, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die erworbenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ge-
gen Sacheinlagen, zum Beispiel beim Erwerb eines Unternehmens oder einer Beteiligung
an einem Unternehmen bzw. bei einem Unternehmenszusammenschluss, an Dritte auszu-
geben, sofern der Erwerb der Sacheinlage im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft
liegt und sofern der für eine eigene Aktie von Dritten zu erbringende Gegenwert nicht unan-
gemessen niedrig ist (§ 255 Abs. 2 AktG analog). Der Vorstand soll damit in die Lage ver-
setzt werden, bei dem Erwerb eines Unternehmens oder einer Beteiligung an einem Unter-
nehmen bzw. bei einem Unternehmenszusammenschluss schnell und flexibel agieren zu
können, indem er dem Verkäufer eines Unternehmens oder einer Beteiligung an einem Un-
ternehmen bzw. den Aktionären eines übertragenden Unternehmens in bestimmten Fällen
eigene Aktien als Gegenleistung anbietet, ohne dass zuvor eine Kapitalerhöhung beschlos-
sen und diese Kapitalerhöhung im Handelsregister der Gesellschaft eingetragen werden
muss. Dabei hat der Vorstand allerdings darauf zu achten, dass der Erwerb im wohlverstan-
denen Interesse der Gesellschaft liegt und der für eine eigene Aktie von Dritten zu erbringen-
de Gegenwert nicht unangemessen niedrig ist (§ 255 Abs. 2 AktG analog). Über die Beach-
tung dieser Grundsätze wacht der Aufsichtsrat, der einer Verwendung von eigenen Aktien zu
diesem Zweck vorab zustimmen muss. Der internationale Wettbewerb und die Globali-
sierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Gegenleistung. Die hier vor-
geschlagene Ermächtigung soll der CTS EVENTIM AG die Möglichkeit geben, sich bietende
Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen schnell
ausnutzen zu können.

Des Weiteren soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
erworbenen Aktien gegen Bareinlagen an Dritte auszugeben, um die Aktien der Gesellschaft
an ausländischen Börsen einzuführen, an denen die Aktien der Gesellschaft bisher nicht zum
Handel zugelassen sind. Die CTS EVENTIM AG steht an den internationalen Kapitalmärk-
ten in einem starken Wettbewerb. Für die künftige geschäftliche Entwicklung der CTS
EVENTIM AG ist eine angemessene Ausstattung mit Eigenkapital von großer Bedeutung.
Daher kann es nötig werden, dass die CTS EVENTIM AG ihre Aktionärsbasis im Ausland
erweitert. Um sich die ausländischen Kapitalmärkte zu erschließen, muss für ausländische
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Aktionäre ein Investment in die Aktien der CTS EVENTIM AG attraktiv sein. In diesem Zu-
sammenhang kann es erforderlich werden, die Aktien der CTS EVENTIM AG an ausländi-
schen Börsen zum Handel einzuführen. Dies kann durch den Erwerb eigener Aktien und die
Platzierung dieser Aktien im Rahmen der Börseneinführung unterstützt werden.

Zudem wird vorgeschlagen, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats die eigenen Aktien gegen Bareinlagen zu einem Preis zu veräußern, der den Schluss-
auktionspreis der Aktie der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung im Xetra-Handel
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am
Main im arithmetischen Mittel an den fünf der Veräußerung der Aktien vorhergehenden Bör-
senhandelstagen um nicht mehr als 5% unterschreitet. Durch diese Ermächtigung hat die
Gesellschaft die Möglichkeit, ihre Kapitalstruktur zügig zu optimieren und zusätzliche Mittel
einzunehmen. Die Verpflichtung, die Aktien zu einem Kurs nahe am Börsenkurs zu veräu-
ßern, verhindert eine Verwässerung der bestehenden Beteiligungen und gewährleistet zu-
gleich, dass die aus der Veräußerung resultierenden Einnahmen der Gesellschaft nicht un-
angemessen niedrig sind. Nach der gesetzlichen Vorgabe des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG sind
die beiden vorgenannten Ermächtigungen zur Veräußerung eigener Aktien zwecks Börsen-
einführung und an Dritte gegen Barzahlung auf insgesamt 10 % des Grundkapitals der Ge-
sellschaft beschränkt. Im Sinne eines weiteren Verwässerungsschutzes ist dabei der anteili-
ge Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf neue Aktien der Gesellschaft entfällt, die
im Rahmen einer Kapitalerhöhung oder der Ausnutzug des bestehenden genehmigten Kapi-
tals nach § 3 Ziffer V lit. c) der Satzung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
nach § 186 Abs. 3 S. 4 AktG oder zur Bedienung von Options- oder Wandlungsrechten bzw.
Wandlungspflichten unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre entsprechend § 186
Abs. 3 S. 4 AktG ausgegebenen werden.

Schließlich soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene
Aktien zur Erfüllung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten aus
durch die Gesellschaft oder eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligungsgesellschaft der
Gesellschaft ausgegebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen zu verwenden.
Die vorgeschlagene Ermächtigung soll es der Gesellschaft ermöglichen, die Schaffung neu-
er Aktien aus bedingtem Kapital zur Sicherung der Bezugsrechte der Anleihe bzw. Genuss-
rechtsgläubiger zu vermeiden, wenn die Gesellschaft bereits über eigene Aktien verfügt.
Dies ist insbesondere auch im Interesse der Aktionäre, da hierdurch eine Verwässerung der
Aktionäre durch Ausgabe neuer Aktien vermieden wird. Sofern der Vorstand von dieser Er-
mächtigung Gebrauch macht, werden die Aktien zu dem in den Bedingungen der jeweiligen
Wandel- oder Optionsanleihe mit Wandlungs- oder Optionsrecht vorgesehenen Ausgabe-
betrag an die berechtigten Personen ausgegeben.

Die Vermögens- wie auch Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden bei der Veräuße-
rung eigener Aktien an Dritte unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf der
Grundlage der Regelung des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG angemessen gewahrt. Die Ermächti-
gung beschränkt sich (unter Berücksichtigung von eventuell bereits in der Vergangenheit er-
worbenen und nach wie vor von der CTS EVENTIM AG gehaltenen eigenen Aktien) auf ins-
gesamt 10% des Grundkapitals.
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Auslegung von Unterlagen:

Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an liegen der Geschäftsbericht für
die Gesellschaft und den Konzern, der den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. De-
zember 2007, den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2007, den Lagebericht für die Ge-
sellschaft und den Konzern, den Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007, den
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und den erläuternden Be-
richt des Vorstands nach § 120 Abs. 3 S. 2 AktG zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und
§ 315 Abs. 4 HGB enthält, sowie die Berichte des Vorstands zum Tagesordnungspunkt 6
(Ermächtigung zur Begebung von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und
Schaffung bedingten Kapitals) und Tagesordnungspunkt 7 (Ermächtigung zum Erwerb und
zur Verwendung eigener Aktien), in den Geschäftsräumen der

CTS EVENTIM AG
Contrescarpe 75 A, 28195 Bremen

zur Einsicht durch die Aktionäre aus. Während desselben Zeitraums können diese Unterla-
gen auch über unsere Internetseite (www.eventim.de) eingesehen werden. Auf sein Verlan-
gen werden sie jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos in Abschrift überlassen. Zudem
werden Abschriften in der Hauptversammlung ausgelegt.

Teilnahmebedingungen (einschließlich Angaben gem.
§ 30b Abs.1 Ziffer 1 WpHG):

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberu-
fung zur Hauptversammlung € 24.000.000 und ist eingeteilt in 24.000.000 nennwertlose auf
den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je
€ 1,00. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt
zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung dementspre-
chend insgesamt 24.000.000. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung dieser
Hauptversammlung am 03.04.2008 insgesamt 2.175 eigene Stückaktien. Von den insgesamt
24.000.000 Stückaktien der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Einberufung folglich
23.997.825 Aktien stimmberechtigt.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die-
jenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesell-
schaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben.

Anmeldung und Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse bis
spätestens am 08.05.2008 (24.00 Uhr MESZ) zugehen:

CTS EVENTIM AG, c/o PR im Turm HV-Service AG, Römerstraße 72-74, 68259
Mannheim, Fax: +49-(0)621-7177213, eintrittskarte@pr-im-turm.de

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts ist durch einen in Textform erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depot-
führende Institut nachzuweisen. Dieser Nachweis kann in deutscher oder englischer Spra-
che erfolgen und hat sich auf den Beginn des 24.04.2008 (00.00 Uhr MESZ) zu beziehen. Die
Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der inhaltlichen Richtigkeit oder Echtheit des
Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis
nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückwei-
sen.

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten, insbesondere auch ein Kreditin-
stitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Aktionäre können sich auch
nach Maßgabe ihrer Weisungen durch den von der Gesellschaft hierfür bestellten Stimm-
rechtsvertreter vertreten lassen. Die Einzelheiten ergeben sich aus den Eintrittskarten, die
den Aktionären nach der Anmeldung zugesandt werden.

Für eventuelle Gegenanträge zu den Vorschlägen der Verwaltung und Wahlvorschläge gel-
ten §§ 126, 127 AktG; diese sind schriftlich zu richten an die CTS Eventim AG, z. Hd. Herrn
Rainer Appel, Contrescarpe 75 A, 28195 Bremen. Unverzüglich nach ihrem Eingang werden
wir ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis zum Ablauf des 30.04.
2008 (24.00 Uhr MESZ) bei uns eingehen, sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung
dazu unter der Internetadresse www.eventim.de veröffentlichen.

Bremen, im April 2008

CTS EVENTIM AG
Der Vorstand
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Per Pkw
– A 1 von Osnabrück/Hamburg kommend bis Bremer Kreuz
– Richtung Bremerhaven auf die A27 Abfahrt Bremen /Horn-Lehe
– Richtung Universität, zweite Ampel rechts in die Universitätsallee, die

dann zur Parkallee wird
– bis zum Ende durchfahren, in die Rechtsabbiegerspur einordnen
– Anfahrt zum Hotel über die Hollerallee (ca. 200 m)

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
– Vom Bremer Hauptbahnhof mit der Straßenbahn-Linie 1 oder 4 bis

Haltestelle Hollerallee
– Vom Bremer Flughafen mit der Straßenbahn-Linie 6 bis Haltestelle

Schüsselkorb, dann umsteigen in die Linie 4 bis Haltestelle
Hollerallee

– Vom Hauptbahnhof mit der Buslinie 26 in Richtung „Walle“ oder mit
Buslinie 27 in Richtung „Weidedamm 3“ bis Haltestelle Bürgerpark

Anreise
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CTS EVENTIM AG

Claudia Schmidt

Contrescarpe 75A

28195 Bremen

Fon: +49 421 3666-233

Fax: +49 421 3666-290

E-Mail: claudia.schmidt@eventim.de
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